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7Ob110/99y

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1994

Norm

ABGB §1053

ABGB §1165 D

Rechtssatz

Für den Bauträgervertrag ist kennzeichnend, daß der Bauträger auf einem Grundstück, daß nicht dem Betreuten

gehört, im eigenen Namen, aber für Rechnung des Betreuten ein Bauwerk errichtet, das der Betreute dann erwirbt.

Überwiegen Elemente spezi scher Herstellung für den Betreuten, rechtfertigt dies die Einordnung des

Bauträgervertrages als Werkvertrag.
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